


§4
Stammkapital, Stammeinlage 

(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 5.500.000,00 €.

(2) Alleinige Gesellschafterin ist die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld
mit einer Stammeinlage von 5.500.000,00 €.

§5
Verfügung über Geschäftsanteile 

Eine Verfügung über Geschäftsanteile oder Teilen von Geschäftsanteilen ist erst 
nach vorheriger Zustimmung der Gesellschafterversammlung zulässig. Der Auf
sichtsrat hat zuvor eine begründete Beschlussempfehlung auszusprechen. Die Be
schlussempfehlungen des Aufsichtsrates bedürfen einer Mehrheit von ¾ seiner sat
zungsmäßigen Mitglieder. 

§6
Gesellschaftsorgane 

Die Organe der Gesellschaft sind: 

1. die Geschäftsführung
2. der Aufsichtsrat
3. die Gesellschafterversammlung

§7
Geschäftsführung und Vertretung 

(1) Die Gesellschaft hat eine Geschäftsführerin bzw. einen Geschäftsführer. Sie
bzw. er wird durch den Aufsichtsrat bestellt und abberufen.

(2) Der Geschäftsführung obliegt die Führung der Geschäfte nach Maßgabe der
Gesetze und dieses Gesellschaftsvertrages.

(3) Die Gesellschaft wird durch die Geschäftsführerin bzw. den Geschäftsführer o
der durch zwei Prokuristen gemeinsam vertreten.

(4) Der Aufsichtsrat kann eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführung be
schließen.









j) Bestellung und Abberufung von Prokuristinnen bzw. Prokuristen.
k) Beschlüsse der Geschäftsführung in Gesellschafterversammlungen von

Töchtern der Stadtwerke Clausthal-Zellerf�ld GmbH bedürfen der vorherigen
Zustimmung des Aufsichtsrates.

Wenn zustimmungsbedürftige Geschäfte nach Buchstabe e) - k) keinen Auf
schub dulden und eine unverzügliche Beschlussfassung des Aufsichtsrates 
nicht möglich ist, darf die Geschäftsführung mit Zustimmung der Vorsitzenden 
bzw. des Vorsitzenden und - bei dessen Verhinderung - eines ihrer bzw. seiner 
Stellvertretungen selbständig handeln. Die Gründe für die Eilentscheidung und 
die Art der Erledigung sind dem Aufsichtsrat kurzfristig bekannt zu geben. 

§ 11
Gesellschafterversammlung 

(1) In der Gesellschafterversammlung wird die Berg- und Universitätsstadt Claust
hal-Zellerfeld durch den Rat der Berg- und Universitätsstadt vertreten.

(2) Die Gesellschafterversammlung wird durch die Geschäftsführung einberufen,
soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt.

(3) Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet spätestens sechs Wochen
nach Eingang des Prüfungsberichtes statt.

(4) Die Gesellschafterversammlung wird schriftlich unter Mitteilung der Tagesord
nung mit einer Frist von mindestens zwei Wochen einberufen. Der Abhaltung der
Gesellschafterversammlung bedarf es nicht, wenn die Mehrheit der Ratsmit
glieder sich mit der schriftlichen Abgabe der Stimmen einverstanden erklärt.

(5) Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Gesellschafterversammlung ist
eine Niederschrift anzufertigen, die von der Vorsitzenden bzw. vom Vorsitzen
den der Sitzung zu unterzeichnen ist.

(6) Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung fuhrt die Vorsitzende bzw. der
Vorsitzende des Aufsichtsrates, im Verhinderungsfall eine Person ihrer bzw.
seiner Stellvertretung. Der Vorsitzende leitet die Versammlung und bestimmt die
Reihenfolge der Gegenstände der Tagesordnung.

(7) Die Geschäftsführung nimmt an der Gesellschafterversammlung teil.



§ 12
Aufgaben der Gesellschafterversammlung 

Der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung unterliegen: 

a) Die Verwendung des Jahresüberschusses und des Gewinnvortrages oder des
Bilanzgewinns sowie die Abdeckung des Jahresfehlbetrages und des Verlustvor
trages oder des Bilanzverlustes

b) Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung
c) Änderung des Gesellschaftsvertrages einschließlich Kapitalerhöhungen und

-herabsetzungen
d) Erteilung der Zustimmung nach § 5
e) Auflösung der Gesellschaft
f) Festsetzung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

§ 13
Wirtschaftsplan 

Die Geschäftsführung stellt so rechtzeitig einen Wirtschaftsplan auf, dass der Auf
sichtsrat vor Beginn des Geschäftsjahres seine Zustimmung erteilen kann. Der Wirt
schaftsplan umfasst den Erfolgs- und Finanzplan sowie den Investitionsplan und die 
Stellenübersicht. 

§ 14
Jahresabschluss, Rücklage. Abschlussprüfung 

(1) Die Geschäftsführung hat innerhalb der Frist des § 264 HGB nach Ablauf des
Geschäftsjahres den Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung so
wie Anhang) und den Lagebericht nach handelsrechtlichen Vorschriften aufzu
stellen und legt dem Aufsichtsrat den geprüften Jahresabschluss nach Beendi
gung der Prüfung unverzüglich vor.

(2) Die Geschäftsführung ist mit Zustimmung des Aufsichtsrates berechtigt, bis zur
Hälfte des Jahresüberschusses nach Abzug des Verlustvortrages oder des Bi
lanzverlustes aus dem Vorjahr in eine Gewinnrücklage (satzungsmäßige Rück
lagen) gern. § 266 Abs. 3 A, III., 3. HGB, bei Aufstellung des Jahresabschlusses
einzustellen.

(3) Der Jahresabschluss der Gesellschaft ist, soweit nicht eine gesetzliche Prü
fungspflicht besteht,_ nach d_�n �estimmungen der§§ 157, 158 NKomVG zu prü
fen. In diesem Fall ist_ zustand1ges Rechnungsprüfungsamt das Rechnungsprü
fungsamt des Landkreises Goslar. 

(4) Die Jahresabschlussprüfung hat sich auch auf die Prüfung nach § 53 HGrG zu
erstrecken.








